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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Berghütte Selital – Übernachtungen 

für Gruppen ab 10 Personen 
 

1. Reservation 

Die Reservationsvereinbarung und deren Änderung betreffend Leistungen der Berghütte Selital 

werden für den Anbieter erst verbindlich, wenn sie durch die Berghütte Selital und den 

Auftraggeber schriftlich bestätigt bzw. rückbestätigt sind. Die konkreten Leistungen richten sich 

nach der Reservationsbestätigung. Buchungen werden in der Regel bis mind. 1 Monat vor dem 

Anreisedatum vorgenommen. 

2. Anreisetag/Abreisetag 

Soweit keine anders lautende Vereinbarung besteht, ist der Zimmerbezug am Anreisetag ab 15.00 

Uhr möglich. Die Zimmerrückgabe hat am Abreisetag bis spätestens 10.00 Uhr zu erfolgen. 

3. Mahlzeiten 

Frühstück: 08.00 Uhr bis 10.00 Uhr 

Abendessen (bei Buchung mit Halbpension): 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr 

> oder nach Vereinbarung 

Nicht eingenommene Mahlzeiten werden nicht vergütet. 

Keine Selbstversorgung. Es ist verboten, in den Zimmern zu kochen oder Feuer zu entfachen. 

4. Preisangabe Internet 

Alle Preise ohne Gewähr. Massgebend sind die Preise der Reservationsbestätigung. 

5. Annullierung der Reservation 

Absagen von Anreisenden und Übernachtungen müssen der Berghütte Selital durch den 

Auftraggeber möglichst frühzeitig mitgeteilt werden. Die Buchung kann einmalig kostenfrei im 

selben Jahr verschoben werden. Wird die Reservation vollumfänglich durch den Auftraggeber 

abgesagt, verrechnet die Berghütte Selital dem Kunden folgende Annullierungskosten: 

(Leistungen = Unterkunft und Verpflegung) 

bis 30 Tage vor Ankunft keine Kosten 

29 bis 20 Tage vor Ankunft 40% der vereinbarten Leistungen 

19 bis 10 Tage vor Ankunft 60% der vereinbarten Leistungen 

9 bis 3 Tage vor Ankunft 80% der vereinbarten Leistungen 

2 bis 0 Tage vor Ankunft 100% der vereinbarten Leistungen 

No-Show 100% der vereinbarten Leistungen 

6. Schäden 

Der Kunde haftet gegenüber der Berghütte Selital für Beschädigungen und Verluste, die durch ihn 

bzw. seine Hilfspersonen oder Teilnehmer verursacht werden, ohne dass die Berghütte Selital ein 

Verschulden nachweisen muss. Die Berghütte Selital lehnt jede Haftung ab für Diebstahl und 

Beschädigung an durch Veranstalter, Teilnehmer, Referenten oder Dritten eingebrachten 

Materialien. 
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7. Anwendbares Recht / Gerichtsstand 

Auf Reservationsvereinbarungen samt Allgemeinen Bedingungen und allfälligen 

Zusatzvereinbarungen sowie auf die ihrer Grundlage geschlossenen Verträgen ist ausschliesslich 

schweizerisches Recht anwendbar. Ausschliesslicher Gerichtsstand für alle Differenzen aus den 

vorliegenden Geschäftsbedingungen ist Bern. 

 

Selital, Januar 2026  

 


